
Rechtmäßigkeit der Rohrinnensanierung juristisch untermauert

Gericht verweigert Mietminderung
Das Amtsgericht Bad
Dürkheim hat kürzlich
entschieden, dass eine
Rohrinnensanierung nicht
zur Mietminderung be-
rechtigt Eine Mieterin
hatte die Miete um 20 Pro-
zent gekürzt, weil das
Amtsgericht Köln vor über
einem Jahr erklärt hatte,
nach der Rohrinnensanie-
rung stehe kein einwand-
freies Trinkwasser zur Ver-
fügung. Ihr Vermieter, der
gerade für die von der
Trinkwasserverordnung
geforderte Sanierung der
maroden Leitungen viel
Geld in die Hand genom-
men hatte, wollte das
nicht akzeptieren und
klagte.
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teil des AG Köln vom 24. April
2011 (siehe hierzu Kommen-
tar in ZMR 2012.25 ff von Pro-
fessor Dr. jur. Hans-Werner
Laubinger und Uwe Kühn,
Göppingen), das einem Mieter
eine Mietminderung zuge-
sprochen hatte. Das Gericht
hatte weder das Wasser noch
die verwendeten Beschich-

| tungsmaterialien durch einen
l Gutachter überprüfen lassen.
| Es hatte sich lediglich auf die
| „Populärmeinung" eines un-
§ überprüften Wikipedia-Arti-
S kels beziehungsweise dessen
l unbekannten Verfasser ge-
| stützt.

Der Unterschied zwischen unbehandelten und gereinigten Rohren
ist nicht zu übersehen. Das Bild zeigt ein unbehandeltes, ein ge-
strahltes und ein beschichtetes Rohr.

IVlit Erfolg, denn die Mieterin gab, nach-
dem Untersuchungen die trinkwasserkon-
forme Rechtmäßigkeit der Innensanie-
rung bestätigt haben, nach. Offenbar hat-
te ihr Anwalt - immerhin Fachanwalt für
Miet- und Wohnungseigentumsrecht -
geraten, die berechtigte Forderung des
Vermieters anzuerkennen.

Rechtsanwalt Dr. Ulrich Repkewitz, der
den Vermieter vertreten hat, resümiert:
„Statt Ängste der Vermieter vor einer Rohr-

innensanierung zu schüren, gilt es unbe-
rechtigten Mieterforderungen entgegen-
zutreten. Nach ordnungsgemäßer Rohrin-
nensanierung erhält der Mieter Wasser,
das der Trinkwasserverordnung ent-
spricht. Das ist vor der Sanierung oftmals
nicht der Fall. Und wer in seiner Wohnung
ordnungsgemäß mit Trinkwasser versorgt
wird, hat die volle Miete zu zahlen."

Dem Ganzen vorausgegangen war eines
mit gravierenden Mängeln behaftetes Ur-

Damit ist nun wiederholt fest-
gestellt, dass durch eine fach-
gerecht durchgeführte Innen-
sanierung (zum Beispiel laut

den Technischen Regeln des Verbands der
Rohrinnensanierer, VDR) ein marodes
Trinkwasserleitungssystem, das vorher der
Trinkwasserverordnung nicht mehr ent-
sprach, nach der Rohrinnensanierung mit-
tels Epoxydharzbeschichtung wieder allen
gesetzlichen, technischen und folglich
auch gesundheitlichen Anforderungen
genügt. (AZ 1 C 222/12 v. 12. Juli 2012)

Verband der
Rohrinnensanierer/Mannheim

Verwaltervertrag für Mietsonderverwaltung
Der Verwaltervertrag für die Mietsonderver-
waltung steht schnell und unkompliziert ab
sofort als Download auf der Homepage
www.ddiv.de zur Verfügung. Hier können Sie
mit einem Klick den Vertrag herunterladen und
sofort nutzen. Die Bezahlung erfolgt online
über Click & buy. Mitglieder finden den Vertrag
im internen Bereich, Nichtmitglieder im Shop.( Dachverband Deutscher Immobiiienverwalter,

Dorotheenstraße 35, 10117 Berlin

Anmerkung:

Der Käufer erklärt mit der
Bestellung, dass er bei Än-
derungen des Vertragstex-
tes im Verwaltervertrag das
Logo sowie das Copyright
entfernt, weil der Vertrag
dann nicht mehr dem Origi-
nal des Dachverbands Deut-
scher Immobilienverwalter
entspricht.
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